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Altech Advanced Materials AG 

Frankfurt am Main  

 

ISIN: DE000A2LQUJ6 

WKN: A2LQUJ 

 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 8. September 2020 um 15:00 Uhr stattfindenden 

außerordentlichen Hauptversammlung der Altech Advanced Materials AG („Gesellschaft“) ein. Die Gesellschaft 

macht dabei von der Möglichkeit einer Verkürzung der Einberufungsfrist nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über 

Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 

Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („GesRuaCOVBekG“) Gebrauch. Die 

Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung nach den Regelungen in § 1 Abs. 2 des 

GesRuaCOVBekG ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt. Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck 

unverzüglich nach Ablauf der Anmeldefrist (siehe hierzu nachfolgend Abschnitt II.2) den Aktionären, die sich zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, Zugangsdaten für die Bild- und Tonübertragung der 

gesamten Hauptversammlung über das Internet zur Verfügung stellen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre 

erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter. 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Beschlussfassung über die Anpassung und Verlängerung des Beschlusses zur Erhöhung des 

Grundkapitals gegen Bareinlagen vom 12. März 2020 

 

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. März 2020 wurde folgender 

Beschluss gefasst: 

 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen um bis zu EUR 63.102.080,00 durch 

Ausgabe von bis zu 63.102.080 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht. Die neuen 

Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben, der Gesamtausgabebetrag 

der neuen Aktien beträgt mithin bis zu EUR 63.102.080,00. Die neuen Aktien sind vom Beginn des 

letzten Geschäftsjahres an gewinnberechtigt, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 

gefasst wurde.  

 

b) Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären als mittelbares Bezugsrecht in der Weise 

eingeräumt, dass ein Kreditinstitut bzw. ein einem Kreditinstitut gleichgestelltes, nach § 53 Abs. 1 

Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätiges 

Unternehmen die neuen Aktien mit der Verpflichtung zeichnet und übernimmt, sie den Aktionären zu 

einem Bezugspreis von EUR 1,10 je Aktie im Verhältnis 1:40 (eine alte Aktie gewährt ein Bezugsrecht 

auf vierzig neue Aktien) anzubieten. 
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c) Die Bezugsrechte sind übertragbar. Die Gesellschaft ist berechtigt, einen Bezugsrechtshandel 

einzurichten. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen, ein Ausgleich für nicht ausgeübte 

Bezugsrechte findet nicht statt. Das Bezugsrecht kann nur binnen einer vom Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen ab 

Bekanntgabe des Bezugsangebots läuft, angenommen werden. Die Gesellschaft räumt den 

Aktionären ein Überbezugsrecht ein. 

 

d) Aktien, die nicht den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts oder Überbezugsrechts zuzuteilen sind, 

können vom Vorstand frei verwertet werden, wobei ein Platzierungspreis je Aktie von EUR 1,20 

angestrebt wird (aber nicht verpflichtend ist). 

 

e) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, 

festzulegen.  

 

f) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Änderung der Fassung von § 4 Absatz 1 der Satzung 

entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung zu beschließen. 

 

g) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn nicht innerhalb von sechs 

Monaten nach dem Tag dieser Hauptversammlung oder, sofern Anfechtungsklagen gegen den 

Hauptversammlungsbeschluss erhoben werden, innerhalb von sechs Monaten nachdem die 

entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss 

nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach diesem Beschluss mindestens 

1.000.000 neue Stückaktien gezeichnet sind. Eine Durchführung der Kapitalerhöhung nach dem in 

dem vorangehenden Satz bezeichneten Zeitraum ist nicht zulässig. 

 

h) Die Durchführung der Kapitalerhöhung kann auch in mehreren Tranchen zum Handelsregister 

angemeldet werden. 

 

Der Beschluss zur Durchführung der Kapitalerhöhung läuft aktuell am 11. September 2020 aus. Vor allem 

aufgrund der COVID-19 Pandemie war die Ansprache von potentiellen Investoren in dem Zeitraum vom 12. 

März 2020 bzw. ab Billigung notwendigen Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) am 19. Mai 2020 jedoch erheblich erschwert. Die Verwaltung ist der 

Auffassung, dass auf Grund dessen nicht ausreichend Zeit ist, um die Platzierung der Aktien effektiv 

durchführen zu können. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

 

„Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals vom 12. März 2020 wird in Buchstabe g) wie folgt 

angepasst: 

 

g)  Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals vom 12. März 2020 wird – soweit nicht bereits 

einzelne Tranchen im Handelsregister eingetragen sind – ungültig, wenn nicht die Durchführung 

der Kapitalerhöhung bis zum Ablauf des 11. Dezember 2020 zum Handelsregister angemeldet 

wird.  

 

Ansonsten bleibt der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals vom 12. März 2020 unverändert bestehen.“ 
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2. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

Herr Gerrit Kaufhold hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ende dieser 

Hauptversammlung niedergelegt. Aufgrund dessen ist die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes 

erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet,  

Herr Nikolaus Graf Lambsdorff, wohnhaft in Hamburg, Botschafter a.D., 

in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Nikolaus Graf Lambsdorff studierte von 1976 bis 1982 Germanistik, Politologie und Volkswirtschaftslehre, 

Universität Hamburg. Nach seinem Studium absolvierte er einen Diplomatenlehrgang im Auswärtigen Amt. 

Ab 1986 war er für das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland in verschiedenen Funktionen tätig. 

2007 bis 2010 war er Botschafter in der Republik Moldau, 2010 bis 2013 Beauftragter für Südosteuropa, die 

Türkei und die EFTA-Staaten, 2013 bis 2017 Generalkonsul in Hongkong und Macau und seit Juli 2017 

Botschafter in Kuala Lumpur, Malaysia. Herr Graf Lambsdorff ist zum 01.07.2020 aus dem öffentlichen 

Dienst ausgeschieden. 

 

Herr Graf Lambsdorff ist nicht Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 DCGK wird erklärt, dass nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Herrn 

Graf Lambsdorff und Altech Advanced Materials AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der Altech 

Advanced Materials AG oder einem wesentlich an der Altech Advanced Materials AG beteiligten Aktionär 

keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen bestehen, die ein objektiv urteilender Aktionär für 

seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt in diesem Sinne sind solche 

Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten. 

 

Der Aufsichtsrat hat sich dem vorgeschlagenen Kandidaten gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 DCGK versichert, 

dass er den zu erwartenden Zeitaufwand für die Aufsichtsratstätigkeit aufbringen kann. 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 6. Fall AktG nur aus von den Aktionären gewählten 

Aufsichtsratsmitgliedern zusammen und besteht gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 

1 der Satzung aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 

 

* * * 

 

II.  Weitere Angaben und Hinweise 

 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 2.581.052,00 in 

2.581.052 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Die 

Gesamtzahl der Stimmrechte, die im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ausgeübt werden 

können, beträgt 2.581.052 Stimmen. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesellschaft hält zum 

Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. 
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2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts  

 

a) Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

für Aktionäre 

 

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen die Anmeldung 

der Aktionäre bei der Gesellschaft voraus. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache 

verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am Dienstag, 1. 

September 2020, 24:00 Uhr, unter der Adresse  

 

Altech Advanced Materials AG 

Ziegelhäuser Landstraße 3 

69120 Heidelberg 

 

oder per Telefax: +49 (0) 6221 64924-72 

oder per E-Mail unter: info@altechadvancedmaterials.com 

 

 

zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG bei Namensaktien als 

Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht des Aktionärs, 

der Namensaktien hält, sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der 

Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte aus Namensaktien ist demgemäß der 

Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. 

 

Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit vom Mittwoch, 2. September 2020 bis 

Dienstag, 8. September 2020, (jeweils einschließlich) keine Umschreibungen im Aktienregister 

vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der 

Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am Dienstag, 1. September 2020. 

 

Der Handel mit Aktien wird durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Auch nach 

erfolgter Anmeldung können Aktionäre daher über ihre Aktien weiter frei verfügen. Da im Verhältnis 

zur Gesellschaft als Aktionär nur gilt, wer als solcher am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister 

eingetragen ist (siehe oben), kann eine Verfügung jedoch Auswirkungen auf die 

Teilnahmeberechtigung eines Aktionärs haben. 

 

Kreditinstitute sowie sonstige diesen gem. § 135 Absatz 8 oder gem. § 135 Absatz 10 in Verbindung 

mit § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte Personen oder Vereinigungen dürfen das Stimmrecht für 

Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur 

aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung finden sich in § 135 AktG. 

 

b) Bild- und Tonübertragung im Internet 

 

Die gesamte Hauptversammlung wird unter Nutzung des Videokonferenztools Zoom im Wege der 

Bild- und Tonübertragung im Internet übertragen. Ein Link zur Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung wird von der Gesellschaft spätestens am Tag vor der Hauptversammlung unter  

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020 

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020
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zugänglich gemacht. Zum Abruf dieser Bild- und Tonübertragung sind die zur Hauptversammlung 

gemäß vorstehenden Ziffern a) ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre berechtigt. Die Gesellschaft 

wird den angemeldeten Aktionären unverzüglich nach Ablauf der Anmeldefrist Zugangsdaten zur 

Einwahl in die Hauptversammlung zukommen lassen.  

 

In technischer Hinsicht ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung eine dem üblichen Standard 

entsprechende Internetverbindung sowie die Nutzung der gängigen Internetbrowser (z.B. Chrome 

oder Firefox) erforderlich, aber auch ausreichend. Es kann ggf. erforderlich sein, die Zoom App zu 

installieren.   

 

c) Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

 

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der 

Briefwahl sind nur diejenigen am Tag der virtuellen Hauptversammlung im Aktienregister 

eingetragenen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig entsprechend den oben unter II.2 

„Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ 

genannten Voraussetzungen angemeldet sind.  

 

Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich bereits abgegebener 

Briefwahlstimmen können bis spätestens zum Ende der Generaldebatte am Tag der 

Hauptversammlung („Briefwahlfrist“) postalisch, per E-Mail oder per Telefax unter Verwendung des 

den Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars an die oben unter „Voraussetzungen für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannte Anschrift, E-

Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Stimmabgabe ist 

der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das Antwortformular zur 

Stimmabgabe darüber hinaus im Internet unter 

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020 

 

ab der Einberufung bis zum Ablauf der Briefwahlfrist zum Download zur Verfügung halten. Für den 

Fall, dass veröffentlichungspflichtige Gegenanträge (siehe hierzu nachfolgende Ziffer 3 b)) oder ein 

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (siehe hierzu nachfolgende Ziffer 3 a)) gestellt werden, 

wird die Gesellschaft das im Internet verfügbare Antwortformular zur Stimmabgabe um die 

zusätzlichen Abstimmungspunkte ergänzen. Die Gesellschaft empfiehlt daher, von der Möglichkeit 

zur Briefwahl erst nach Ablauf der Fristen für die Übermittlung von Gegenanträgen und 

Ergänzungsverlangen Gebrauch zu machen.     

 

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben Aktionärs hat die zuletzt eingegangene Erklärung 

Vorrang.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies 

im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem 

Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020
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d) Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 

Alternativ können Aktionäre ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, wie z. B. ein Kreditinstitut oder 

eine Aktionärsvereinigung, oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine 

fristgerechte Anmeldung gemäß den Bestimmungen unter Ziffer II.2.a) erforderlich. Nach erfolgter 

fristgerechter Anmeldung können bis zum Ablauf der Briefwahlfrist (hierzu vorstehend lit. c) 

Vollmachten erteilt werden. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einem diesem 

gleichgestellten Institut oder Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG), einer 

Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt wird. 

 

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten oder Unternehmen (§ 

135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG) sowie Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellten Personen können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 

solchen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden wegen einer möglicherweise von ihm 

geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur Erteilung der Vollmacht das 

Formular benutzen, welches die Gesellschaft hierfür zur Verfügung stellt. Es wird den ordnungsgemäß 

angemeldeten Personen zusammen mit den Zugangsdaten übersandt. Zusätzlich kann ein 

Vollmachtsformular auf Verlangen jeder stimmberechtigten Person bei der Gesellschaft angefordert 

werden und steht den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020 

 

zum Download zur Verfügung. 

 

Für den Nachweis der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per E-Mail stehen die nachfolgend 

aufgeführten Kommunikationswege, insbesondere auch für die elektronische Übermittlung zur 

Verfügung:  

 

Altech Advanced Materials AG 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: +49 6221 64924-72 

E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com 

 

Die vorgenannten Kommunikationswege können auch genutzt werden, wenn die Vollmacht durch 

Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt werden soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 

der Vollmacht ist in diesem Fall nicht erforderlich. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 

kann über die vorgenannte Adresse unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

 

Außerdem bietet die Gesellschaft wie bisher ihren Aktionären wieder an, sich in der 

Hauptversammlung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu 

lassen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall einer 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020
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Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen sich nach den vorstehenden Bestimmungen 

ordnungsgemäß angemeldet haben. Für die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreters soll möglichst das mit den Zugangsdaten übersandte Formular zur Erteilung 

von Vollmachten und Weisungen verwendet werden. Zusätzlich steht den Aktionären ein Formular zur 

Vollmachts- und Weisungserteilung inklusive weiterer Hinweise zu den Bedingungen der 

Stimmrechtsvertretung unter der Internetadresse  

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020 zum Download zur 

Verfügung. 

 

Die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters und die Erteilung 

von Weisungen an den Stimmrechtsvertreter in Textform müssen bis zum Montag, 7. September, 

24:00 Uhr, bei der folgenden Adresse eingehen: 

 

Altech Advanced Materials AG 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: +49 6221 64924-72 

E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com 

 

Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen Vollmacht und Weisungen, wird 

die zeitlich zuletzt zugegangene ordnungsgemäß erteilte Vollmacht mit den entsprechenden 

Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten wird der 

Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht 

korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren 

der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der 

Abstimmung teilnehmen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 

Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt 

der Einzelabstimmung. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der 

Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In 

Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 

sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes 

gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. 

 

3. Rechte der Aktionäre 

 

a) Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 GesRuaCOVBekG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekannt gemacht werden; ein nach Einberufung der Hauptversammlung bei der 

Gesellschaft eingegangenes Verlangen ist nach § 124a AktG unverzüglich nach seinem Eingang bei 

der Gesellschaft über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen.  

 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen 

Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Verlangen muss der 
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Gesellschaft spätestens bis zum Montag, den 24. August 2020, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse 

zugehen: 

 

Altech Advanced Materials AG 

Vorstand 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Deutschland 

 

Der oder die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie 

die Aktien bis zur Entscheidung über das Verlangen halten. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, 

steht den Antragsstellern gemäß § 122 Abs. 3 AktG der Weg zu den Gerichten offen. 

 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Vorschläge für die Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern und des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge zur Tagesordnung und 

Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten: 

 

Altech Advanced Materials AG 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: +49 6221 64924-72 

E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com 

 

Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum Montag, 24. August 2020, 

24:00 Uhr („Gegenantragsfrist“) unter der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft zugegangene 

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 

AktG einschließlich des Namens des Aktionärs und – bei Anträgen – der etwaigen Begründung 

unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020 zugänglich gemacht. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

zugänglich gemacht. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Gegenantrags ist der Zeitpunkt des 

Zugangs bei der Gesellschaft. 

 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt 

werden. Ordnungsgemäß innerhalb der Gegenantragsfrist gestellte, zulässige Gegenanträge und 

Wahlvorschläge werden in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der 

Hauptversammlung gestellt worden. 

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020
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c) Frage- und Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 GesRuaCOVBekG 

 

Ein Auskunftsrecht für Aktionäre besteht nicht. Aktionäre haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein 

Recht auf Antwort ist damit nicht verbunden. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem 

Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet. Der Vorstand ist nicht gehalten, alle Fragen zu 

beantworten; er kann vielmehr Fragen zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre 

sinnvolle Fragen auswählen. Er kann dabei Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit 

bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt.  

 

Die Gesellschaft bittet die angemeldeten Aktionäre im Sinne eines effizienten Ablaufs der 

Hauptversammlung dringend, Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis 

spätestens Sonntag, 6. September 2020, 24:00 Uhr im Wege elektronischer Kommunikation unter der 

E-Mail-Adresse info@altechadvancedmaterials.com einzureichen. Der Vorstand behält sich vor, vorab 

eingereichte Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020 

 

zu beantworten.  

 

Während der virtuellen Hauptversammlung besteht die Möglichkeit, Fragen sowohl mündlich oder über 

einen Live-Chat zu stellen.  

 

d) Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung  

 

 Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 des 

Aktiengesetzes i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Covid-19-Gesetzes kann von Aktionären oder 

Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, von Beginn der virtuellen Hauptversammlung 

bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 8. September 2020 im Wege elektronischer 

Kommunikation unter der E-Mail-Adresse widerspruch@notare-hjw.de erklärt werden. 

 

4. Weitergehende Erläuterungen 

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 

131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020. 

 

 

5. Internetseite der Gesellschaft 

 

Weitere Informationen sowie die nach § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen finden sich auf 

der Internetseite der Gesellschaft  

https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020. 

 

mailto:info@altechadvancedmaterials.com
https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020
mailto:widerspruch@notare-hjw.de
https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2020
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6. Informationen zum Datenschutz 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien 

personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder 

die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl 

der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die 

Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 

nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. 

Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 

Hauptversammlung anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten: 

 

Altech Advanced Materials AG 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: +49 6221 64924-72 

E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com 

 

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 

Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 

beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-

Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur 

in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 

Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis 

über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen 

Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge 

von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach 

Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung 

der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren 

in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie 

gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht auf 

Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich 

verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu 

lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und 

keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre 

und Aktionärsvertreter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener 

Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  
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Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@altechadvancedmaterials.com. 

 

Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

 

Heidelberg, im August 2020 

 

Altech Advanced Materials AG 

 

Der Vorstand 

 


